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Vorwort

Die vorliegende Studie ist eine Aktualisierung der im Jahr
2002 publizierten Untersuchung »Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Benchmarking Deutschland Aktuell« der
Bertelsmann Stiftung. Die Neuauflage entstand im Rahmen
des von der Bertelsmann Stiftung und dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) initiierten Projektes »Balance von Familie und
Arbeitswelt«. Autoren der Studie sind Werner Eichhorst und
Lutz C. Kaiser vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
in Bonn (IZA), Eric Thode von der Bertelsmann Stiftung und
Verena Tobsch, Empirische & Aktuelle Wirtschaftsforschung
(ExAKT), Berlin.

Das aktuelle Benchmarking zeigt zunächst international
vergleichend das Profil der Erwerbstätigkeit von Frauen,
Müttern in Paarhaushalten und Alleinerziehenden sowie der
Fertilität. Anschließend werden zentrale institutionelle
Rahmenbedingungen im europäischen Kontext untersucht.
Daraus leitet sich der Handlungsbedarf für Deutschland ab.
Vor dem Hintergrund einer schrumpfenden Gesellschaft und
des somit verschärften zukünftigen Fachkräftemangels in
unserem Land sind unterstützende Infrastrukturen und
Dienstleistungen für Familien sowie zielgenaue
Geldleistungen zwingend notwendig. Durch eine gute
Abstimmung dieser Maßnahmen können mehr Zeiträume für
Eltern und Kinder geschaffen werden. Das sind in einer sich
beschleunigenden Lebensumwelt notwendige
Voraussetzung für ein gelingendes Familienleben.

Politik und Wirtschaft werden hier gemeinsam gefordert.
Denn sie stehen gegenüber heutigen und zukünftigen
Generationen in der Verantwortung. Folgerichtig ist die



Vereinbarkeit von Familie und Beruf seit einigen Jahren eines
der zentralen Themen in der Politik und immer stärker auch
in den Unternehmen. Dennoch haben viele Frauen und
Männer den Eindruck, ihr Familienleben nicht nach ihren
individuellen Wünschen gestalten zu können. Vor allem
Elternarbeit und Erwerbsarbeit schließen sich in der
Wahrnehmung vieler junger Frauen, aber zunehmend auch
der jungen Männer aus. Die Entscheidung für ein erstes oder
weiteres Kind wird daher häufig hinausgeschoben und
manch ein Kinderwunsch bleibt schließlich unerfüllt.

Durch institutionelle Rahmenbedingungen, wie sie diese
Studie aufzeigt, können die Voraussetzungen für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen werden.
Damit wird der Konflikt zwischen der Entscheidung für
Kinder und der Arbeitsmarktintegration vor allem von
Müttern gelöst - trotz aller Herausforderungen, die der
Geburtenrückgang auch mit Blick auf die gesellschaftlichen
Verhältnisse bedeutet.

Dem trägt das Engagement des Projektes »Balance von
Familie und Arbeitswelt« der Bertelsmann Stiftung
Rechnung: Die vorliegende Studie ist ein erster Schritt der
Internationalisierung unserer Arbeit. Wir erweitern damit die
regionalen und nationalen Handlungsfelder um die
europäische Sichtweise. Durch eine kluge
Vernetzungsstrategie öffnen wir den Blick für bislang nicht
betrachtete Zusammenhänge. Die vorliegenden Ergebnisse
zeigen auch für Familien neue Perspektiven auf.

So schlagen wir zeitgleich mit der Bundespolitik und
unserem langjährigen Kooperationspartner, dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, einen neuen Weg ein. Nicht ohne Grund wurde die
Familienpolitik, bei der die Arbeitsmarktpolitik stets
mitzudenken ist, während der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 auf die



europäische Agenda gesetzt. Eine von Deutschland kürzlich
initiierte »Europäische Allianz für die Familie« hat ihre
Vorläuferin in der nationalen Variante, die Liz Mohn,
stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann
Stiftung, und das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gemeinsam mit starken Partnern aus
Wirtschaft und Gewerkschaften 2003 ins Leben gerufen
haben. Die seitdem bestehende gute Zusammenarbeit mit
dem Ministerium hat durch die Bundesfamilienministerin
Ursula von der Leyen neue und erweiterte Akzente erhalten.

Politik für Familien ist am erfolgreichsten, wenn sie von
vielen gesellschaftlichen Kräften im Zeichen gemeinsamer
Verantwortung und gemeinsamer Interessen getragen wird.
Denn Kinder sind Zukunft - für uns alle!
 
Rocco Thiede 
Programm-Manager 
»Balance von Familie und Arbeitswelt«



Zentrale Ergebnisse: Deutschland im
Übergang

Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besteht in
Deutschland noch immer die zentrale Herausforderung
darin, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, damit
Männer und Frauen Erwerbsarbeit und Familienleben gemäß
ihren Lebensvorstellungen miteinander verbinden können.
Dies fällt gerade beim Blick auf andere europäische Staaten
auf. Unsere internationalen Vergleiche zeigen erneut, dass
eine vollwertige Erwerbsintegration von Frauen mit einer
höheren Geburtenrate durchaus vereinbar ist und dass
Kinderfreundlichkeit nicht mit einem Verzicht auf die
Arbeitsmarktintegration von Frauen bzw. Müttern »erkauft«
werden muss - oder umgekehrt. Deutschland schneidet aber
sowohl bei der Fertilität als auch bei der Integration von
Frauen in den Arbeitsmarkt noch immer unbefriedigend ab.

Gegenüber der Situation vor einigen Jahren wissen wir
heute mehr um den ökonomischen und gesellschaftlichen
Nutzen einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Dieses Thema hat in der öffentlichen Diskussion, gerade im
Kontext des demographischen Wandels, deutlich an Gewicht
gewonnen.

Der Blick auf die tatsächliche Entwicklung der
Erwerbsmuster von Familien - Paarhaushalte mit Kindern
und ohne Kinder sowie Alleinerziehende - ergibt jedoch
folgenden Befund: In Deutschland kommt es noch immer zu
einem im europäischen Vergleich deutlichen Einbruch der
Erwerbstätigkeit von Müttern gegenüber kinderlosen Frauen.
Das heißt, sobald Kinder im Haushalt leben, wechseln
Frauen von Vollzeit zu Teilzeit oder geben die
Erwerbstätigkeit ganz auf.



Es ergibt sich ein polarisiertes Erwerbsmuster in
Paarhaushalten mit Kindern, bei dem die Mütter tendenziell
entweder nicht erwerbstätig sind oder lediglich für einen
Hinzuverdienst sorgen. Nichterwerbstätigkeit ist
insbesondere bei Alleinerziehenden und bei Müttern mit
geringer Qualifikation ausgeprägt. Die eingeschränkte
Verfügbarkeit von Betreuungseinrichtungen sowie
Anreizprobleme im Steuer- und Transfersystem schlagen
sich in diesen Mustern nieder.

Generell befindet sich Deutschland jedoch in einer
Übergangsphase. Der gesellschaftliche Wandel führt zu
einer langfristigen Erosion des Alleinverdienermodells und
einer steigenden Erwerbstätigkeit der Frauen, was auch den
Wünschen der Frauen bzw. Mütter hierzulande entspricht,
wie sie in Befragungen nach dem bevorzugten Umfang der
Erwerbstätigkeit erfasst werden können. Dieser Befund gilt
ebenso für andere europäische Staaten. Die Entwicklung
verläuft jedoch weniger ausgeprägt und langsamer als in
anderen Ländern, was nicht nur mit dem schwierigeren
konjunkturellen Umfeld der letzten Jahre erklärt werden
kann. Wir haben noch immer Nachholbedarf bei der
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

In einer Situation erhöhter Dynamik auf den
Arbeitsmärkten und der weiteren Verbreitung prekärer
Beschäftigungsverhältnisse, bei denen das Einkommen des
ersten Ernährers tendenziell weniger gesichert ist, sollte der
Erwerbszugang des zweiten Elternteils erleichtert werden.
Damit ließe sich das Haushaltseinkommen besser absichern,
und die Entscheidung für Kinder würde vielen Paaren
leichter fallen. Somit ist im Sinne einer guten
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik für ausreichende
Beschäftigungssicherheit bzw.
Wiederbeschäftigungschancen zu sorgen.



Die empirische Forschung zeigt eindrucksvoll, dass die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf von einem geeigneten
Arrangement politischer und betrieblicher Elemente
abhängt:

• materielle Unterstützung der Familien, jedoch unter
Beachtung von Arbeitsanreizen

• ausreichende externe Kinderbetreuung, insbesondere
in Form einer verlässlichen öffentlichen Infrastruktur

• auf Rückkehr in den Beruf ausgerichtete
Beurlaubungsregelungen und flexible Arbeitszeiten
sowie deren Handhabung in der betrieblichen Praxis

Im internationalen Vergleich fällt auf, dass in Deutschland
eine großzügige Förderung der Familien im Steuer- und
Transferrecht gewährt wird, während die Versorgung mit
qualifizierter Kinderbetreuung unzureichend ist und
familienunterstützende Dienstleistungen im formellen
Sektor unterentwickelt sind. Gleichzeitig geht die fiskalische
Förderung der Familien derzeit zwar mit einer
vergleichsweise guten materiellen Absicherung einher, aber
auf der anderen Seite auch mit einer hohen Grenzbelastung
der zweiten Verdiener oberhalb geringfügiger
Teilzeittätigkeit. Dadurch wird noch immer ein Modell
verfestigt, das Ein-Verdiener- oder Hinzuverdiener-Familien
begünstigt und Zwei-Verdiener-Familien benachteiligt. Dies
spiegelt sich im Verhalten der Eltern deutlich wider.

Die institutionellen Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sind hierzulande zwar im Umbruch
begriffen, zeigen aber zurzeit ein eher widersprüchliches
Bild. Einige politische Entscheidungen der letzten Jahre
weisen in wesentlichen Bereichen in die richtige Richtung,
die konkreten Effekte sind jedoch noch nicht immer
eindeutig zu identifizieren, da Akteure ihr Verhalten erst mit
einer gewissen Verzögerung anpassen. Zudem sind
international vergleichende Daten der jüngsten Zeit nur



eingeschränkt verfügbar. Dennoch sind folgende Elemente
als richtig und sinnvoll zu bewerten:

• Die Betreuungsinfrastruktur für Kinder
unterschiedlichen Alters, insbesondere für unter
Dreijährige, ist weiter ausgebaut worden.

• Das Erziehungsgeld ist durch ein
einkommensbezogenes Elterngeld ersetzt worden mit
der impliziten Verkürzung der Elternzeit und der
Reservierung eines anteiligen Elternzeitbudgets für
Väter. Internationale Erfahrungen sprechen dafür, dass
dies ein Baustein für eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist. Die Neuregelung vermindert den
Anreiz, länger aus dem Erwerbsleben auszuscheiden,
kann den Verlust an Einkommen über die Kinderpause
hinweg minimieren, die Karriereperspektiven von
Müttern verbessern und erhöht die Wahrscheinlichkeit,
dass Väter sich stärker engagieren. Der Erfolg hängt
jedoch nicht zuletzt davon ab, inwieweit
Betreuungsplätze für Kinder im zweiten und dritten
Lebensjahr verfügbar sind.

• Kinderbetreuungskosten und haushaltsnahe
Dienstleistungen sind besser absetzbar. Hier handelt
es sich allerdings um relativ komplizierte Regelungen
mit begrenzter Reichweite, und es können
unerwünschte Verteilungswirkungen auftreten, da
aufgrund der Steuerprogression mit höherem
Familieneinkommen die Wirksamkeit der Absetzbarkeit
zunimmt und zu steigender steuerlicher Entlastung
führt.

Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist jedoch
noch lange nicht ausreichend gesichert. Der nur langsame
Wechsel in den Erwerbskonstellationen lässt sich nicht
zuletzt mit dem Fortbestand widersprüchlicher Anreize
erklären. Sprünge in der durchschnittlichen steuerlichen
Belastung von Paarhaushalten, wenn der potenzielle



Zweitverdiener (meistens: die Zweitverdienerin) eine
Beschäftigung jenseits der Geringfügigkeitsgrenze von 400
Euro aufnimmt, halten insbesondere Mütter oft in der
Inaktivität oder im Minijob gefangen. Entscheiden sie sich
dennoch für eine Erwerbstätigkeit außerhalb der
Schattenwirtschaft und Geringfügigkeit, so schmälert die
hohe marginale Belastung den Anreiz, irgendwann mehr zu
arbeiten oder höher qualifizierte und somit besser entlohnte
Tätigkeiten anzunehmen.

Nach wie vor sind Betreuungsangebote in
Westdeutschland nur eingeschränkt verfügbar. Dies trägt
ebenfalls dazu bei, dass Mütter hierzulande im Vergleich zu
anderen Ländern eine Teilzeittätigkeit größeren Umfangs
oder eine Vollzeittätigkeit noch immer deutlich seltener
ausüben. Dadurch verfestigen sich polarisierte
Erwerbsmuster zwischen Frauen und Männern bzw. Müttern
und Vätern nach wie vor. Es besteht also weiterhin
politischer Reformbedarf.

Im Transfersystem für Erwerbslose bestehen bei größeren
Bedarfsgemeinschaften im SGB-II-Bereich massive Anreize
zur Nichterwerbstätigkeit bzw. zur Teilzeittätigkeit. Dies gilt
insbesondere für Personen mit geringer Qualifikation.
Alleinerziehende sind besonders betroffen von
Transferabhängigkeit. Dies ist aber nicht in erster Linie ein
Problem falscher Anreize im System - hier sind vielmehr
mangelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten der zentrale
Engpass.

Für die nächste Zeit ist es wichtig, folgende Bereiche
konsistent und zeitlich abgestimmt weiterzuentwickeln:

• Große Zurückhaltung ist beim Ausbau der
Geldleistungen erforderlich. Das Schwergewicht sollte
eher auf Dienstleistungen, insbesondere auf der
Kinderbetreuung liegen.



• Bei einer Reform der Einkommensbesteuerung wäre es
aus Vereinbarkeitsaspekten wünschenswert, von der
gemeinsamen Veranlagung zur Individualbesteuerung
überzugehen. Zwar führt die gemeinsame
Veranlagung in Verbindung mit dem
Ehegattensplitting dazu, dass Ehepaare, bei denen nur
eine Person erwerbstätig ist, gegenüber Paaren, bei
denen beide einer Beschäftigung nachgehen und ein
Familieneinkommen in gleicher Höhe erzielen,
steuerlich besser gestellt sind; dieser
»Splittingvorteil« verkehrt sich aber zum Nachteil,
wenn die vormals nicht erwerbstätige Ehepartnerin
erwägt, eine Beschäftigung aufzunehmen. Je nach
Arbeitsumfang entfällt der Splittingeffekt teilweise
oder ganz und führt zu einer steuerlichen
Zusatzbelastung. Dadurch werden insbesondere viele
Ehefrauen abgeschreckt, nach Zeiten der
Kindererziehung in größerem Umfang wieder
erwerbstätig zu werden. Ähnlich wirkt die beitragsfreie
Familienmitversicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Die Versicherung der nicht
erwerbstätigen Ehepartnerin ohne eigene Beiträge
erhöht zunächst das Nettoeinkommen der Familie.
Auch diese Regelung mindert aber die Anreize, eine
reguläre Beschäftigung aufzunehmen, da dadurch
eigene Versicherungsbeiträge fällig werden und das
Nettoeinkommen schmälern.

• Der Gesetzgeber hat versucht, diesem Problem mit
Minijobs zu begegnen, indem das Einkommen der
Zweitverdienerin bis zur Grenze von 400 Euro
steuerlich und in der Sozialversicherung beim
Arbeitnehmer unberücksichtigt bleibt. Damit wird das
Problem aber nur verschoben, denn der Minijob wirkt
in steuerlicher Hinsicht wie eine Freigrenze. Ab 401
Euro muss nämlich das gesamte Einkommen
versteuert werden. Ein Ausweg wäre, im Zuge einer



Reform der Minijobs die Freigrenze durch einen
Freibetrag zu ersetzen, bei dem nur dasjenige
Einkommen versteuert werden muss, das oberhalb
einer festzulegenden Grenze liegt. Dabei ist darauf zu
achten, dass dieser Freibetrag nur für die
Zweitverdienerin verfügbar ist und nicht - wie sonst
beim Ehegattensplitting der Fall - auf den Partner
übertragen werden kann. Damit würden an einer
Stelle, die für das Erwerbsverhalten von Müttern
zentral ist, punktuell ein Element der
Individualbesteuerung eingeführt und starke Anreize
gesetzt, über eine Geringfügigkeitsgrenze hinweg auf
dem Arbeitsmarkt aktiv zu sein. Eine Alternative zum
exklusiven Freibetrag für die potenzielle
Zweitverdienerin wäre die generelle Einführung der
Individualbesteuerung. Um verfassungsrechtliche
Bedenken zur Berücksichtigung der gegenseitigen
Unterhaltsverpflichtungen in der Ehe zu begegnen,
müsste dann allerdings zumindest der Grundfreibetrag
zur Sicherstellung des persönlichen
Existenzminimums zwischen den Ehepartnern
übertragbar sein. Aufgrund des höheren
Reformumfangs erscheint dies aber als der
schwieriger umsetzbare Weg.

• Weitgehend unabhängig von der Splittingproblematik
ist die Diskussion um die steuerliche Behandlung von
Ehepaaren nach den Steuerklassen IV und IV bzw. III
und V. Beide Arten der Besteuerung beziehen sich
ausschließlich auf die gemeinsame Veranlagung und
führen am Ende des Jahres steuersystematisch zur
selben Belastung des Ehepaares. Lediglich im
unterjährigen Zeitraum bestehen Unterschiede.
Während die Steuerklassen IV und IV unterstellen,
dass beide Partner in etwa das gleiche Einkommen
erzielen, geht die Behandlung nach den Klassen III
und V davon aus, dass der Erstverdiener 60 Prozent



und die Zweitverdienerin 40 Prozent des
gemeinsamen Einkommens erzielt. In den
Steuerklassen III/V ist häufig die monatliche
Steuerbelastung gering, während es am Ende des
Steuerjahres oftmals zu Nachzahlungen kommt, wenn
die Einkommensunterschiede nicht dem Verhältnis 60
zu 40 entsprechen. In den Klassen IV/IV ist dagegen
die monatliche Belastung höher, dafür stehen am
Jahresende oftmals Rückzahlungen ins Haus. Somit
bringen die Klassen III/V für die Haushalte in erster
Linie einen kleinen Zinsgewinn. Darüber hinaus
können die Arbeitsanreize einer potenziellen
Zweitverdienerin in der Steuerklasse V nochmals
geschmälert werden. Vom Bruttoeinkommen bleibt in
Steuerklasse V monatlich weniger netto übrig als in
Steuerklasse IV, auch wenn das
Haushaltsnettoeinkommen nach dem
Lohnsteuerjahresausgleich identisch ist. Hier kommen
also psychologische Effekte ins Spiel. Vor diesem
Hintergrund und aus fiskalisch-bürokratischen
Überlegungen ist eine Reform der Steuerklassen
angezeigt. So stellt etwa das Anteilsverfahren, bei
dem die Steuerlast zwischen den Ehepaaren nach
dem jeweiligen Anteil am Haushaltseinkommen
aufgeteilt wird, eine sinnvolle Lösung dar. Es bleibt
aber festzuhalten, dass solche Verfahren nicht
geeignet sind, die übrigen schädlichen Wirkungen des
Ehegattensplittings auf die Arbeitsanreize der
potenziellen Zweitverdienerin zu beseitigen.

• Auch um die Transferabhängigkeit von Familien mit
Kindern zu vermindern, müssen Anreizstrukturen
abgebaut werden, die eine Arbeitsaufnahme hemmen.
Dazu gehört eine Reform des Kinderzuschlages für
Geringverdiener, welche die derzeit extrem hohen
Grenzbelastungen von über 100 Prozent beseitigt. Der
Kinderzuschlag ist deshalb in ein Gesamtsystem



einzubetten, das zu einer Grenzbelastung von
insgesamt deutlich unter 100 Prozent führt. Aber die
bessere Erwerbsintegration von Transferbeziehern ist
nicht allein eine Frage der Arbeitsanreize, sondern
auch der Beratung und Vermittlung sowie der
Unterstützung durch Kinderbetreuungsangebote.

• In diesem Zusammenhang ist nach wie vor eine
verlässliche und selbstverständliche Versorgung mit
qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung
entsprechend den Arbeitszeiterfordernissen - auch in
Vollzeit - notwendig. Dies sollte für die gesamte
Altersspanne der Betreuungsbedürftigkeit von Kindern
zumindest im Kernbereich der üblichen Arbeitsstunden
realisiert werden, um die Erwerbsintegration massiv
zu erleichtern. Das ist ein zentraler Baustein einer
konsequenten, nachhaltig aktivierenden
Arbeitsmarktpolitik. Nach Einführung des Elterngeldes
dürften Betreuungsangebote für Kinder im zweiten
und dritten Lebensjahr vermehrt nachgefragt werden -
für den Erfolg des Elterngeldes ist damit auch der
bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsstrukturen
entscheidend.

• Es muss ein Markt für private haushaltsnahe,
familienunterstützende Dienstleistungen (nicht nur
Kinderbetreuung) entwickelt werden, damit ein
verlässliches und flächendeckendes Angebot im
legalen Arbeitsmarkt zustande kommt. Dies impliziert
konkurrenzfähige Preise im Vergleich zur
Schattenwirtschaft sowie geeignete
Organisationsformen zur Koordination von Angebot
und Nachfrage (Dienstleistungsagenturen). Hier
bieten sich Querverbindungen zur aktivierenden
Arbeitsmarktpolitik an, da auch Transferbezieher
durch den Einsatz in haushaltsnahen Dienstleistungen
aktiviert werden können. Werden die Kosten für
haushaltsnahe Dienstleistungen über niedrigere


